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_________________________________________________________________________ 
 
 
Änderungsantrag zu TOP 6 „Integriertes Handlungskonzept „Sankt Augustin-
Zentrum„; Vorstellung der Planung für das Teilprojekt 1 „Südstraße“„ 
(Zentrumsausschuss 04.07.2019) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Zentrumsausschuss des Rates der Stadt Sankt Augustin empfiehlt dem Rat der Stadt 
Sankt Augustin, die Planung zur Umgestaltung der Südstraße (Teilprojekt 1) auf der Grund-
lage des Verwaltungsvorschlages Variante 1 (ohne Beleuchtungs-Mittelstreifen) mit baulich 
vom übrigen Verkehr getrennten Radwegen pro Fahrtrichtung unter Verzicht auf die Anlage 
des nördlichen Grünstreifens als Vorzugsvariante weiterzuführen und einen Förderantrag 
für das Programmjahr 2020 zu stellen. 
 
 
Begründung: 
 
Mit der grundlegenden Umgestaltung der Südstraße ergibt sich die Chance, den sich  
bietenden Gesamtquerschnitt des Verkehrsraums neu zu strukturieren. Damit bietet sich 
auch die Möglichkeit, im Verlauf der Südstraße mit der Anlage von baulich von dem übrigen 
Verkehr getrennten Radwegen in beide Richtungen die sichere Verkehrsführung von Rad-
fahrerinnen und Radfahren umzusetzen. 
 

Ihr/e Gesprächspartner/in: Martin Metz, Marc Knülle, Christian Günther, Gerhard Schmitz-
Porten 
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Daher schlagen wir folgende Aufteilung des zur Verfügung stehenden Verkehrsraums von 
Nord nach Süd vor (siehe auch beigefügte Grafik): 
 
Fußweg auf 2,50 m Breite 
Einrichtungs-Radweg auf 2,10 m Breite (bauliche Trennung von Fahrbahn) 
Abstandsstreifen auf 0,50 m Breite 
Fahrbahn für Autoverkehr in beide Richtungen auf 5,50 m Breite 
Abstandsstreifen auf 0,50 m Breite 
Einrichtungs-Radweg auf 2,10 m Breite (bauliche Trennung von Fahrbahn) 
Grünstreifen mit Baumbestand auf 2,50 m Breite 
Fußweg auf 2,50 m Breite 
 

 
 
 
 
 
gez. Martin Metz                   gez. Marc Knülle       
gez. Christian Günther           gez. Gerhard Schmitz-Porten 
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